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A. Problem 

Das derzeitige Anerkennungsverfahren für Kriegsdienstver-
weigerer hat deutlich die Schwierigkeiten der Überprüfung 
einer Gewissensentscheidung aufgezeigt. Für viele Kriegs-
dienstverweigerer aus Gewissensgründen bringt es schwere 
Belastungen mit sich, zumal die Entscheidung über die Aner-
kennung faktisch in das freie Ermessen der Prüfungsgremien 
gelegt wird, vom Antragsteller den Nachweis einer Gewissens-
entscheidung fordert und Antragsteller mit gutem Ausdrucks-
vermögen begünstigt. Fehlentscheidungen mit zum Teil tragi-
schem Ausgang waren die Folge. Im Interesse einer größeren 
Rechtssicherheit bei der Wahrnehmung des Grundrechts auf 
Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ist daher 
eine Neuordnung des Prüfungsverfahrens angezeigt. 

B. Lösung 

Um das Grundrecht des Artikels 4 Abs. 3 GG in der Praxis zu 
gewährleisten, wird unter Berücksichtigung der Notwendig-
keiten, die sich aus dem Verteidigungsauftrag der Bundeswehr 
ergeben, folgende Regelung vorgesehen: 

1. Ungediente Wehrpflichtige können gegenüber dem Kreis-
wehrersatzamt erklären, daß sie sich aus Gewissensgrün-
den  der Beteiligung an jeder Waffenanwendung zwischen 
den Staaten widersetzen und deshalb den Kriegsdienst mit 
der Waffe verweigern. Sie leisten Zivildienst anstelle des 
Wehrdienstes. Ihre Berechtigung zur Kriegsdienstverweige-
rung gilt mit Begründung des Zivildienstverhältnisses, mit 
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Annahme für den Zivildienst durch Bescheid des Bundes-
amtes für den Zivildienst oder spätestens zwei Jahre nach 
Abgabe der schriftlichen Erklärung als festgestellt. 

2. Wehrpflichtige, die zum Wehrdienst einberufen sind, sowie 
Soldaten und Reservisten, die aus Gewissensgründen den 
Kriegsdienst verweigern, müssen sich einem modifizierten 
Prüfungsverfahren unterziehen. Soldaten können aber auch 
ohne Verfahren in den Zivildienst überführt werden. 

3. Um die Erfüllung des Verteidigungsauftrages sicherzustel-
len, kann das modifizierte Prüfungsverfahren unter be-
stimmten Voraussetzungen allgemein durch Rechtsverord-
nung unter fakultativer Mitwirkung des Bundestages wieder 
eingeführt werden. 

4. Das Verfahren zur Anerkennung als Kriegsdienstverweige-
rer wird im wesentlichen wie folgt abgeändert: 

a) Es gibt nur noch Ausschüsse für Kriegsdienstverweigerer, 
die derzeitigen Prüfungskammern entfallen. 

b) Die Ausschüsse werden beim Bundesamt für den Zivil-
dienst gebildet. 

c) Die Ausschüsse prüfen die Ernsthaftigkeit der Berufung 
auf Artikel 4 Abs. 3 GG. Für Zweifelsfälle ist eine Son-
derregelung vorgesehen. 

5. Wehrpflichtige werden bis zur unanfechtbaren Entscheidung 
über ihren Antrag nicht zum Wehrdienst herangezogen. 

6. Die Dauer des Zivildienstes wird auf 18 Monate festgelegt. 

7. Die Zivildienstausnahmen durch Ableistung anderer Dienste 
oder durch freiwillige Arbeitsverhältnisse werden erweitert. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 
Nach den vorgesehenen Neuregelungen kann damit gerechnet 
werden, daß die Zahl der Zivildienstleistenden von rund 16 000 
jährlich auf rund 30 000 jährlich (außerhalb von Arbeitsverhält-
nissen) steigt. Dem entspricht eine Steigerung der Aufwendun-
gen des Bundes für den Zivildienst von rund 170 Millionen DM 
auf rund 300 Millionen DM jährlich. Dafür entfallen weitgehend 
die Ausgaben für die Prüfungsverfahren. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes 
und des Zivildienstgesetzes 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Wehrpflichtgesetzes 

Das Wehrpflichtgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Dezember 1972 (Bundesge-
setzbl. I S. 2277), zuletzt geändert durch ... (Bundes-
gesetzbl. I S. ..), wird wie folgt geändert: 

1. § 26 erhält folgende Fassung: 

„§ 26 

Ungediente Wehrpflichtige 

(1) Ungediente Wehrpflichtige, die weder ein-
berufen noch schriftlich benachrichtigt sind, daß 
sie als Ersatz für Ausfälle kurzfristig einberufen 
werden können, leisten Zivildienst anstelle des 
Wehrdienstes, wenn sie unter Berufung auf Ar-
tikel 4 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes dem 
Kreiswehrersatzamt erklärt haben, daß sie sich 
aus Gewissensgründen der Beteiligung an jeder 
Waffenanwendung zwischen den Staaten wider-
setzen und deshalb den Kriegsdienst mit der 
Waffe verweigern. Ihre Berechtigung, den Kriegs-
dienst mit der Waffe zu verweigern, gilt mit 
Begründung des Zivildienstverhältnisses, mit An-
nahme für den Zivildienst durch schriftlichen Be-
scheid des Bundesamtes für den Zivildienst oder 
spätestens zwei Jahre nach Abgabe der Erklä-
rung als festgestellt. Die nach dem Zivildienst-
gesetz als gleichwertig anerkannten anderen 
Dienste und Tätigkeiten stehen dem Zivildienst 
gleich. 

(2) Wenn und solange die Zahl der verfüg-
baren Wehrpflichtigen aus den aufgerufenen 
Jahrgängen nicht ausreicht, die Erfüllung des 
Verteidigungsauftrages der Streitkräfte sicherzu-
stellen, wird durch Rechtsverordnung die Über-
prüfung der in Absatz 1 genannten Wehrpflich-
tigen, deren Berechtigung noch nicht als festge-
stellt gilt, in dem Verfahren nach den §§ 1 a bis 
1 c des Zivildienstgesetzes angeordnet; sie leisten 
Zivildienst anstelle des Wehrdienstes, wenn auf 
ihren Antrag in diesem Verfahren festgestellt ist, 
daß sie berechtigt sind, aus Gewissensgründen 
den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. 
Die Bundesregierung hat die Rechtsverordnung 
unverzüglich aufzuheben, wenn der Bundestag es 
binnen sechs Wochen nach ihrer Verkündung 
verlangt." 

2. Nach § 26 werden folgende neuen §§ 26 a und 
26 b eingefügt: 

„§ 26 a 

Soldaten und gediente Wehrpflichtige 

(1) Soldaten und ungediente Wehrpflichtige, 
die zum Wehrdienst einberufen sind oder schrift-
lich benachrichtigt sind, daß sie als Ersatz für 
Ausfälle kurzfristig einberufen werden können, 
sowie gediente Wehrpflichtige leisten Zivildienst 
anstelle des Wehrdienstes, wenn auf ihren An-
trag in dem Verfahren nach den §§ 1 a bis 1 c des 
Zivildienstgesetzes festgestellt ist, daß sie be-
rechtigt sind, aus Gewissensgründen den Kriegs-
dienst mit der Waffe zu verweigern. 

(2) Ein Soldat, der die Feststellung seiner Be-
rechtigung, den Kriegsdienst mit der Waffe zu 
verweigern, beantragt hat, kann nach § 19 Abs. 2 
Nr. 2 des Zivildienstgesetzes in den Zivildienst 
überführt werden, wenn der Dienst mit der 
Waffe für ihn eine unzumutbare und auf andere 
Weise nicht behebbare Härte bedeuten würde. 
Mit der Umwandlung seines Wehrdienstverhält-
nisses in ein Dienstverhältnis nach dem Zivil-
dienstgesetz gilt seine Berechtigung, den Kriegs-
dienst mit der Waffe zu verweigern, als festge-
stellt. 

§ 26 b 

Verfahrensvorschriften 

(1) Die Erklärung nach § 26 Abs. 1 ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Kreiswehrersatzamt 
abzugeben; entsprechendes gilt für den Antrag 
nach § 26 a Abs. 1, der zu begründen ist. Erklä-
rung und Antrag befreien nicht von der Pflicht, 
sich zur Erfassung zu melden und zur Musterung 
vorzustellen. In den Fällen des § 26 Abs. 2 er-
setzt die vor Inkrafttreten der Rechtsverordnung 
abgegebene Erklärung den Antrag, wenn der 
Wehrpflichtige sie innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Bundesamt für 
den Zivildienst begründet hat. Wehrpflichtige 
werden bis zur Entscheidung des Ausschusses in 
dem Verfahren nach den §§ 1 a bis 1 c des Zivil-
dienstgesetzes nicht zum Wehrdienst herange-
zogen. 

(2) Das Kreiswehrersatzamt hat die Personal-
unterlagen der Kriegsdienstverweigerer dem 
Bundesamt für den Zivildienst zu übersenden. 
Dies gilt nicht, wenn und solange eine Einberu-
fung zum Wehrdienst aus anderen Gründen nicht 
in Betracht kommt." 
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3. § 29 Abs. 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

„6. wenn seine Berechtigung, den Kriegsdienst 
mit der Waffe zu verweigern, festgestellt 
worden ist, soweit er nicht auf seinen An-
trag zum waffenlosen Dienst herangezogen 
oder nach § 19 Abs. 2 des Zivildienstgesetzes 
in den Zivildienst überführt wird,". 

4. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„ (2) Der Widerspruch gegen den Muste-

rungsbescheid (§ 19 Abs. 7) hat aufschiebende 
Wirkung. Gegen den Musterungsbescheid 
kann auch das Kreiswehrersatzamt Wider-
spruch einlegen." 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 wird Absatz 4. 

d) Absatz 6 wird Absatz 5; in Satz 1 werden die 
Worte „Musterungs- und Prüfungskammern" 
jeweils durch das Wort „Musterungskam-
mern" ersetzt. 

e) Absatz 7 wird Absatz 6; Satz 2 wird gestri-
chen. 

f) Absätze 8 und 9 werden Absätze 7 und 8. 

5. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz i werden das Komma durch das 
Wort „und" ersetzt sowie die Worte „und 
den Bescheid der Prüfungsausschüsse und 
Prüfungskammern für Kriegsdienstverweige-
rer" gestrichen. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „und den Be-
scheid der Prüfungsausschüsse und Prüfungs-
kammern für Kriegsdienstverweigerer" ge-
strichen. 

6. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgende Nummer 6 ange-
fügt: 
„6. Die Überprüfung der in § 26 Abs. 1 ge-

nannten Wehrpflichtigen in dem Verfah-
ren nach den §§ i a bis 1 c des Zivil-
dienstgesetzes gilt als nach § 26 Abs. 2 
angeordnet." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Worte „Absatz 1 Nr. 2 bis 5" wer-

den durch die Worte „Absatz 1 Nr. 2 
bis 6" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 werden die Worte „zum 
Zivildienst oder" gestrichen. 

7. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 4 werden die Worte „ , des 
§ 26 Abs. 6" gestrichen. 

b) In Absatz i werden Nummern 5 und 6 zu 
Nummern 6 und 7; folgende Nummer 5 wird 
eingefügt: 
„5. über die Anordnung nach § 26 Abs. 2,". 

c) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 1 Nr. 5". 

Artikel 2 

Änderung des Zivildienstgesetzes 

Das Zivildienstgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. August 1973 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1015), zuletzt geändert durch   (Bundes-
gesetzbl. I S. ..), wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnungen „anerkannter Kriegsdienst-
verweigerer" und „anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer" werden durch die Bezeichnung 
„Kriegsdienstverweigerer" ersetzt. 

2. Der Erste Abschnitt des Gesetzes erhält fol-
gende Fassung: 

„Erster Abschnitt 

Zivildienstpflicht; Ausschüsse; Verfahren 

§ 1 

Zivildienstpflicht 

Kriegsdienstverweigerer werden zum Zivil-
dienst herangezogen, wenn sie 

1. die nach § 26 Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes 
vorgesehene Erklärung abgegeben haben, 

2. einen Antrag nach § 26 a Abs. 1 des Wehr-
pflichtgesetzes gestellt oder eine Erklärung 
abgegeben haben, die nach § 26 b Abs. 1 des 
Wehrpflichtgesetzes den Antrag ersetzt, und 
ihre Berechtigung, den Kriegsdienst mit der 
Waffe zu verweigern, in dem Verfahren nach 
den §§ 1 a bis 1 c festgestellt worden ist oder 

3. einen Antrag nach § 26 a Abs. 1 des Wehr-
pflichtgesetzes gestellt haben und die Vor-
aussetzungen des § 26 a Abs. 2 des Wehr-
pflichtgesetzes vorliegen. 

§ 1 a 

Ausschüsse 

(1) In den Fällen des § 26 Abs. 2 und des 
§ 26 a des Wehrpflichtgesetzes entscheiden über 
die Berechtigung, den Kriegsdienst mit der 
Waffe zu verweigern, Ausschüsse für Kriegs-
dienstverweigerer. Sie werden mit einem vom 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
bestimmten Vorsitzenden, einem Beisitzer, der 
von der Landesregierung oder der von ihr be-
stimmten Stelle benannt wird, sowie zwei 
ehrenamtlichen Beisitzern besetzt. Der Vor-
sitzende hat im Ausschuß beratende Stimme; 
er muß zum Richteramt oder zum höheren Ver-
waltungsdienst befähigt sein und das zweiund-
dreißigste Lebensjahr vollendet haben. Die Bei-
sitzer müssen das zweiunddreißigste Lebensjahr 
vollendet haben und sollen für ihre Aufgabe 
aufgrund ihrer Lebenserfahrung geeignet sein. 

(2) Die Landesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung die Beschlußorgane der kreis-
freien Städte und Landkreise für die Wahl der 
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ehrenamtlichen Beisitzer. Aus jeder kreisfreien 
Stadt und jedem Landkreis sind mindestens zwei 
ehrenamtliche Beisitzer binnen drei Monaten 
nach Mitteilung der erforderlichen Zahl zu wäh-
len. Die Reihenfolge ihrer Heranziehung wird 
durch das Los bestimmt. 

(3) Die Ausschüsse werden für den Bezirk 
eines oder mehrerer Kreiswehrersatzämter bei 
der zur Ausführung dieses Gesetzes errichteten 
Bundesoberbehörde gebildet. 

(4) Der Antragsteller ist über die zulässigen 
Rechtsbehelfe (§§ 74, 75) zu belehren. 

(5) Zur unentgeltlichen Vertretung von 
Wehrpflichtigen vor den Ausschüssen für 
Kriegsdienstverweigerer oder einem Verwal-
tungsgericht sind auch die von den Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, soweit sie Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts sind, beauf-
tragten Personen zugelassen. 

§ 1b 

Verfahrensgrundsätze 

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse für Kriegs-
dienstverweigerer sind an Weisungen nicht ge-
bunden. 

(2) Das Verfahren ist nicht öffentlich. Der 
Vorsitzende eröffnet und leitet das Verfahren. 
Die Beisitzer haben gleiches Stimmrecht. Der 
Vorsitzende hat ihnen auf Verlangen zu gestat-
ten, Fragen zu stellen. Die Mitglieder der Aus-
schüsse haben über die ihnen bei der Ausübung 
ihres Amtes bekanntgewordenen Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu bewahren. 

(3) Die Ausschüsse prüfen die Ernsthaftigkeit 
der Berufung auf das Grundrecht des Artikels 4 
Abs. 3 GG und stellen fest, ob die Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme des Grund-
rechts vorliegen; zu den Voraussetzungen ge-
hört, daß der Antragsteller seine Gewissens-
entscheidung nach seinem persönlichen Aus-
drucksvermögen einleuchtend begründet. Blei-
ben Zweifel, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen, so ist der Antragsteller anzuerken-
nen, es sei denn, daß die Berufung auf die Ge-
wissensentscheidung nach seinem Gesamtver-
halten nicht glaubhaft ist. 

(4) Die Entscheidung der Ausschüsse ergeht 
nach mündlicher Aussprache mit dem Antrag-
steller. Von der Aussprache kann im Einverneh-
men mit dem Antragsteller abgesehen werden, 
wenn dies sachdienlich ist. Zeugen und Sach-
verständige werden nicht vereidigt. Die Ab-
gabe eidesstattlicher Versicherungen ist unzu-
lässig.  

(5) Alle Behörden und Gerichte haben den 
Ausschüssen für Kriegsdienstverweigerer Amts- 
und Rechtshilfe zu leisten. 

(6) Kann die Entscheidung nicht sofort ge-
troffen werden, so entscheidet der Ausschuß, 

ob der Antragsteller erneut zu laden ist. Bei er-
neuter Ladung kann der Ausschuß in anderer 
Zusammensetzung entscheiden. 

(7) Die schriftliche Entscheidung ist dem An-
tragsteller zuzustellen; ablehnende Entscheidun-
gen sind zu begründen. Die Ablehnung darf nur 
auf gerichtlich nachprüfbare Tatsachen gestützt 
werden. 

(8) Das Verfahren vor dem Ausschuß für 
Kriegsdienstverweigerer ist kostenfrei. Notwen-
dige Auslagen sind dem Antragsteller zu erstat-
ten. Einem Antragsteller, der Arbeitnehmer ist 
und nicht unter das Arbeitsplatzschutzgesetz 
fällt, wird auch der durch das Verfahren ent-
stehende Verdienstausfall ersetzt. 

§ 1c  

Verfahrensvorschriften 

Die Bundesregierung bestimmt durch Rechts-
verordnung das Nähere über 

1. das Verfahren nach den §§ 1 a und 1 b sowie 
über die Erstattung der Auslagen gemäß 
§ 1 b Abs. 8, 

2. die Voraussetzungen für die Berufung der 
ehrenamtlichen Beisitzer in die Ausschüsse, 
über die Amtsdauer und die vorzeitige Be-
endigung des Amtes sowie die  Ent

-

schädigung der ehrenamtlichen Beisitzer." 

3. Die bisherigen Abschnitte 1 bis 8 werden Ab-
schnitte 2 bis 9. 

4. In dem neuen Zweiten Abschnitt werden die 
Worte „§ 1" durch die Worte „§ 1 d" ersetzt. 

5. § 2 Abs. 3 wird gestrichen. 

6. In § 9 Abs. 2 werden die Worte „der Straf-
prozeßordnung und des Gerichtsverfassungs-
gesetzes (StPÄG) vom 19. Dezember 1964 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1067)" durch die Worte „des 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Straf-
sachen vom 18. Oktober 1974 (Bundesgesetzbl. I 
S. 2445) " ersetzt. 

7. § 12 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Ist die Frist für einen Antrag nach § 11 Abs. 2 
oder nach § 12 Abs. 2 und 4 des Wehrpflicht-
gesetzes im Zeitpunkt der Feststellung der Be-
rechtigung, den Kriegsdienst mit der Waffe zu 
verweigern, noch nicht abgelaufen, so ist der 
Antrag bis zum Ablauf der Frist als Antrag nach 
diesem Gesetz beim Bundesamt zu stellen." 

8. In § 13 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „§ 24 
Abs. 1 Satz 2" durch die Worte „§ 24 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2" ersetzt. 
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9. In § 14 a Abs. 3 werden die Worte „Abs. 1 
Satz 3 bis 5" durch die Worte „Abs. 2 Satz 2" 
ersetzt. 

10. Nach § 14 a wird folgender neuer § 14 b einge-
fügt: 

„§ 14 b 

Andere Dienste im Ausland 

(1) Kriegsdienstverweigerer werden nicht 
zum Zivildienst herangezogen, wenn sie 

1. sich gegenüber einem nach Absatz 2 aner-
kannten Träger zur Leistung eines minde-
stens zweijährigen Dienstes außerhalb des 
Geltungsbereiches des Grundgesetzes, der 
das friedliche Zusammenleben der Völker 
fördern will, vertraglich verpflichtet haben, 

2. diesen Dienst spätestens bis zur Vollendung 
des zweiundzwanzigsten Lebensjahres an-
treten und 

3. ihn unentgeltlich leisten. 

§ 14 a Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

(2) Als Träger eines Dienstes im Sinne des 
Absatzes i können juristische Personen an-
erkannt werden, die 

1. ausschließlich und unmittelbar Zwecken im 
Sinne der §§ 17 und 18 des Steueranpas-
sungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 (Reichs-
gesetzbl. I S. 925), zuletzt geändert durch 
das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
die Finanzverwaltung, der Reichsabgaben-
ordnung und anderer Steuergesetze vom 
23. April 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 197), und 
der Gemeinnnützigkeitsverordnung vom . 
24. Dezember 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1592), 
zuletzt geändert durch das Steueränderungs-
gesetz 1969 vom 18. August 1969 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1211) , dienen, 

2. Gewähr dafür bieten, daß ihre Vorhaben 
den Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land dienen und 

3. ihren Sitz im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes haben. 

Über die Anerkennung eines Trägers entschei-
det auf dessen Antrag der Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung. Er kann die Anerken-
nung auf bestimmte Vorhaben des Trägers be-
schränken. § 4 Abs. 2 findet entsprechende 
Anwendung." 

11. In § 15 Abs. 1 werden die Worte „Abs. 1 Satz 3 
bis 5" durch die Worte „Abs. 2 Satz 1" ersetzt. 

12. § 15 a erhält folgende Fassung: 

„§ 15 a 

Freies Arbeitsverhältnis 

(1) Von der Heranziehung zum Zivildienst ist 
abzusehen, wenn und solange der Kriegs-

dienstverweigerer freiwillig in einem Arbeits-
verhältnis mit üblicher Arbeitszeit in einer an-
erkannten Beschäftigungsstelle (§ 4) tätig ist. 
Dies gilt nicht für Kriegsdienstverweigerer, die 
sich in einer Ausbildung für eine Tätigkeit in 
einer solchen Beschäftigungsstelle befinden. 

(2) Weisen Kriegsdienstverweigerer bis zur 
Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjah-
res nach, daß sie in einem solchen Arbeitsver-
hältnis mindestens zweieinhalb Jahre lang tätig 
waren, so erlischt ihre Pflicht, Zivildienst von 
der in § 24 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Dauer 
zu leisten. Wird das Arbeitsverhältnis aus Grün-
den, die der Kriegsdienstverweigerer nicht zu 
vertreten hat, unterbrochen, so ist die im Ar-
beitsverhältnis zurückgelegte Zeit auf den Zi-
vildienst anzurechnen. 

(3) Die Bundesregierung kann durch Verord-
nung weitere Tätigkeitsbereiche im Rahmen 
dieses Gesetzes und die nähere Ausgestaltung 
des Arbeitsverhältnisses bestimmen." 

13. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch folgende Sätze 
ersetzt: 

„Dabei sollen die jeweils heranstehenden 
Geburtsjahrgänge ohne Rücksicht auf beruf-
liche Tätigkeiten der Dienstpflichtigen 
gleichmäßig behandelt werden. Wer aus 
dem Grundwehrdienst entlassen wird, weil 
in dem Verfahren nach den §§ 1 a bis 1 c 
seine Berechtigung, aus Gewissensgründen 
den Kriegsdienst mit der Waffe zu verwei-
gern, festgestellt worden ist, soll unverzüg-
lich zum Zivildienst einberufen werden." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Das Wehrdienstverhältnis kann durch 
schriftlichen Bescheid im Einvernehmen mit 
der vom Bundesminister der Verteidigung 
bestimmten Stelle in ein Dienstverhältnis 
nach diesem Gesetz umgewandelt werden, 
wenn der Kriegsdienstverweigerer 

1. einen Antrag nach § 26 a Abs. 1 des 
Wehrpflichtgesetzes gestellt oder eine 
Erklärung abgegeben hat, die nach § 26 b 
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes den An-
trag ersetzt und seine Berechtigung, den 
Kriegsdienst mit der Waffe zu verwei-
gern, in dem Verfahren nach den §§ 1 a 
bis 1 c festgestellt worden ist oder 

2. einen Antrag nach § 26a Abs. 1 des Wehr-
pflichtgesetzes gestellt hat und die Vor-
aussetzungen des § 26 a Abs. 2 des Wehr-
pflichtgesetzes vorliegen. 

Das Wehrdienstverhältnis ist durch schrift-
lichen Bescheid in ein Dienstverhältnis nach 
diesem Gesetz umzuwandeln, wenn seit Ein-
gang des Antrages nach § 26 a Abs. 1 des 
Wehrpflichtgesetzes drei Monate vergangen 
sind, es sei denn, daß der Ausschuß den An- 
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trag in dem Verfahren nach den §§ 1 a bis 
1 c abgelehnt hat oder es zu einer Entschei-
dung des Ausschusses aus Gründen, die der 
Antragsteller zu vertreten hat, nicht gekom-
men ist. In allen Fällen der Umwandlung be-
stimmt der Bescheid den Zeitpunkt der Um-
wandlung sowie Ort und Zeit des Dienst-
eintritts im Zivildienst. Der Dienstpflichtige 
hat sich entsprechend dem Umwandlungs-
bescheid zur Aufnahme des Zivildienstes zu 
melden." 

14. Dem § 22 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„ (2) Von einem nach den Bestimmungen des 
Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen so-
zialen Jahres vom 17. August 1974 (Bundes-
gesetzbl. I S. 640), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förde-
rung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 
12. Juli 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 805), für die 
Dauer von zwölf zusammenhängenden Monaten 
geleisteten freiwilligen sozialen Jahr werden 
sechs Monate auf den Zivildienst angerechnet." 

15. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden die Zahlen „14, 
14 a, 15" durch die Zahlen „14 bis 15" 
ersetzt. 

bb) In Nummer 4 werden die Worte „Abs. 2" 
durch die Worte „Abs. 3" ersetzt. 

cc) In Nummer 5 werden die Worte „Satz 2" 
durch die Worte „Satz 2 Nr. 2" ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden die Worte „Abs. 1 Satz 3 
bis 5" durch die Worte „Abs. 2 Satz 1" er-
setzt. 

c) In Absatz 5 Nr. 4 werden die Zahlen „14, 
14 a, 15, 15 a" durch die Zahlen „14 bis 15 a" 
ersetzt. 

16. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz i erhält folgende Fassung: 

„(1) Zivildienst leisten Dienstpflichtige, 
die das achtundzwanzigste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Dienstpflichtige, die 

1. wegen ihrer beruflichen Ausbildung wäh-
rend des Grundwehrdienstes vorwiegend 
militärfachlich (§ 5 Abs. 1 und § 40 des 
Wehrpflichtgesetzes) verwendet worden 
wären oder 

2. mit ihrem Einverständnis dafür vorge-
sehen sind, nach Abschluß ihrer beruf-
lichen Ausbildung besondere Aufgaben 
im Zivildienst zu erfüllen, 

leisten Zivildienst bis zur Vollendung des 
zweiunddreißigsten Lebensjahres." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Ab-
satz 2 eingefügt: 

„(2) Der Zivildienst dauert achtzehn Mo-
nate. § 79 Nr. 1 bleibt unberührt." 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Ab-
sätze 3 und 4. 

17. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Während der Dauer eines Arbeitskampfes, 
durch den die Beschäftigungsstelle unmittel-
bar betroffen ist, ruht die Pflicht, Dienst zu 
leisten." 

b) Im Absatz 2 wird das Wort „Einrichtung" 
durch das Wort „Beschäftigungsstelle" er-
setzt. 

18. In § 40 Abs. 2 werden die Worte „Vierte An-
passungsgesetz-KOV vom 24. Juli 1972 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1284)" durch die Worte „Gesetz 
über die Angleichung der Leistungen zur Reha-
bilitation vom 7. August 1974 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1881) " ersetzt. 

19. § 43 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 6 werden die Zahlen „14, 14 a, 
15, 15 a" durch die Zahlen „14 bis 15 a" er-
setzt. 

b) Nummer 10 erhält folgende Fassung: 

,,10. die Feststellung der Berechtigung, den 
Kriegsdienst mit der Waffe zu verwei-
gern, zurückgenommen oder wider-
rufen ist." 

20. In § 44 Abs. 2 wird die Zahl „3" durch die 
Zahl „4" ersetzt. 

21. § 72 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Gegen Bescheide der Ausschüsse für 
Kriegsdienstverweigerer ist der Widerspruch 
nicht gegeben. Über den Widerspruch gegen 
andere Verwaltungsakte aufgrund dieses Ge-
setzes entscheidet das Bundesamt." 

22. § 74 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Gegen den Bescheid des Ausschusses für 
Kriegsdienstverweigerer kann auch der Bundes-
minister der Verteidigung Anfechtungsklage er-
heben." 

23. In § 75 Abs. 1 werden nach den Worten „soweit 
es" die Worte „die Entscheidung des Ausschus-
ses für Kriegsdienstverweigerer," eingefügt. 

24. § 76 wird gestrichen. 
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25. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden die Worte „Abs. 2" 
durch die Worte „Abs. 3" ersetzt. 

b) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Wehrpflichtige, die die Feststellung ihrer 
Berechtigung, den Kriegsdienst mit der 
Waffe zu verweigern, nach § 26 a Abs. 1 
des Wehrpflichtgesetzes beantragt ha-
ben oder deren Antrag nach § 26 b 
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes durch 
die Erklärung als ersetzt gilt, können 
zum Zivildienst herangezogen werden, 
bevor über die Berechtigung entschie-
den ist." 

c) Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

„6. § 15 a Abs. 1 findet Anwendung, wenn 
der Kriegsdienstverweigerer binnen vier 
Wochen nach Eintritt des Verteidigungs-
falles nachweist, daß er in einem Ar-
beitsverhältnis mit üblicher Arbeitszeit 
in einer anerkannten Beschäftigungs-
stelle (§ 4) tätig ist. § 15 a Abs. 2 findet 
keine Anwendung." 

Artikel 3 

Übergangsvorschriften 

§1 

Haben Soldaten und ungediente Wehrpflichtige, 
die nach ihrer Einberufung zum Wehrdienst oder 
nach der schriftlichen Benachrichtigung, daß sie als 
Ersatz für Ausfälle kurzfristig einberufen werden 
können, sowie gediente Wehrpflichtige einen Antrag 
auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer nach 
§ 26 des Wehrpflichtgesetzes in der bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung gestellt, 
über den noch nicht unanfechtbar entschieden wor-
den ist, so gilt folgendes: 

1. Anträge gelten als Anträge im Sinne des § 26 a 
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes, auf die das Ver-
fahren nach den §§ 1 a bis 1 c des Zivildienstge-
setzes anzuwenden ist. Die Frist des § 19 Abs. 2 
Satz 2 des Zivildienstgesetzes beginnt mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

2. Entscheidungen der Prüfungsausschüsse und Prü-
fungskammern für Kriegsdienstverweigerer so-
wie der Verwaltungsgerichte, die die Berechti-
gung, den Kriegsdienst mit der Waffe zu ver-
weigern, feststellen, werden mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes unanfechtbar. 

3. Gegen einen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ergangenen ablehnenden Bescheid des Prüfungs-
ausschusses oder der Prüfungskammern für 
Kriegsdienstverweigerer kann der Antragsteller 
Klage beim Verwaltungsgericht erheben; er ist 
hierüber vom Kreiswehrersatzamt schriftlich zu 
belehren. Die Klage ist ausgeschlossen nach Ab

-

lauf von drei Monaten nach Zugang der Beleh

-

rung; hierauf ist in der Belehrung hinzuweisen. 

Haben andere ungediente Wehrpflichtige einen An-
trag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer 
nach § 26 des Wehrpflichtgesetzes in der bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung ge-
stellt, über den noch nicht unanfechtbar entschie-
den worden ist, so gilt folgendes: 

1. Die Anträge auf Anerkennung als Kriegsdienst-
verweigerer gelten als Erklärung im Sinne des 
§ 26 Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes. 

2. Entscheidungen über Anträge auf Anerkennung 
als Kriegsdienstverweigerer gelten als nicht er-
gangen. 

§ 3 

Soweit nach den §§ 1 und 2 Rechtsstreitigkeiten 
vor den Verwaltungsgerichten erledigt sind, sind die 
außergerichtlichen Kosten wie bei einer Anerken-
nung als Kriegsdienstverweigerer zu erstatten; Ge-
richtskosten werden nicht erhoben. 

§ 4 

Kriegsdienstverweigerer, die nach § 15 a Abs. 1 
des Zivildienstgesetzes in der bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung nicht zum Zivil-
dienst herangezogen worden sind, werden nicht 
mehr zum Zivildienst einberufen, wenn sie bis zur 
Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres 
nachweisen, daß sie mindestens zweieinhalb Jahre 
freiwillig in einem Arbeitsverhältnis mit üblicher 
Arbeitszeit in einer Kranken- oder Heil- und Pflege-
anstalt tätig waren. 

§5 

Zivildienstpflichtige, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes zum Zivildienst einberufen worden sind, 
werden nach einer Dienstleistung von sechzehn Mo-
naten entlassen. 

Artikel 4 

Weitergeltung anderer Vorschriften 

Bis zum Inkrafttreten der in § 1 c des Zivildienst-
gesetzes in der Fassung des Artikels 2 Nr. 2 vorge-
sehenen Rechtsverordnung gelten die aufgrund des 
§ 22 des Wehrpflichtgesetzes in der bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung erlassenen 
entsprechenden Vorschriften der Musterungsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. März 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 671) . 

Artikel 5 

Bereinigung anderer Vorschriften 

Soweit in anderen Vorschriften Bezeichnungen 
verwendet werden, die durch dieses Gesetz geändert 
werden, treten an ihre Stelle die entsprechenden Be-
zeichnungen dieses Gesetzes. 
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Artikel 6 

Neufassung von Gesetzen 

(1) Der Bundesminister der Verteidigung wird er-
mächtigt, das Wehrpflichtgesetz in der sich aus die-
sem Gesetz ergebenden Fassung bekanntzumachen, 
die Paragraphenfolge zu ändern und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung wird ermächtigt, das Zivildienstgesetz in der  

sich aus diesem Gesetz ergebenden Fassung bekannt-
zumachen, die Paragraphenfolge zu ändern und da-
bei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

Bonn, den 5. Juni 1975 

Wehner und Fraktion 

Mischnick und Fraktion 
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Begründung 

I. Allgemeines 

Das derzeitige Anerkennungsverfahren für Kriegs-
dienstverweigerer hat deutlich die Schwierigkeiten 
der praktizierten Gewissensüberprüfung aufgezeigt. 
Eine Gewissensentscheidung bleibt letztlich ein in-
terner Vorgang, der sich einer unmittelbaren Kon-
trolle entzieht. Das Prüfungsgremium ist deshalb auf 
nach außen wirkende Indizien angewiesen, die bei 
den einzelnen Antragstellern sehr unterschiedlich 
sein können. Bei dem bisherigen Prüfungsverfahren 
waren Antragsteller mit besonders guter Ausdrucks-
fähigkeit generell begünstigt. Fehlentscheidungen 
mit zum Teil tragischen Folgen waren unvermeidbar. 

Die bisherige Verfahrensregelung, die von dem An-
tragsteller den Nachweis für das Vorliegen einer 
Gewissensentscheidung forderte, legte die Entschei-
dung faktisch in das freie Ermessen der Prüfungs-
gremien. Die Ausübung dieses „Ermessens" hing 
weitgehend von der Zusammensetzung des Aus-
schusses oder der Kammer ab, war deshalb je nach 
Tag und Ort sehr unterschiedlich, so daß zunehmend 
der Eindruck willkürlicher Entscheidungen entstand. 
Dieser Eindruck war der Bedeutung der Gewissens-
freiheit und des Artikels 4 Abs. 3 GG abträglich 
und konnte auch eine positive Einstellung zur Lan-
desverteidigung nicht fördern. 

Unter diesen Umständen ist es angezeigt, das Prü-
fungsverfahren überall dort nicht mehr stattfinden 
zu lassen, wo es nicht unabdingbar notwendig ist. 
Im übrigen ist das Verfahren so zu reformieren, daß 
in Zweifelsfällen die Entscheidungen nicht grund

-

sätzlich zu Lasten des Antragstellers ergehen müs-
sen. 
Unter dem Gesichtspunkt des Verteidigungsauftra-
ges der Bundeswehr erscheint die grundsätzliche 
Beibehaltung des Prüfungsverfahrens nur bei Sol-
daten und Reservisten sowie dann erforderlich, 
wenn auf andere Weise die Zahl der verfügbaren 
Wehrpflichtigen nicht ausreicht, die Erfüllung des 
Verteidigungsauftrages sicherzustellen. In allen an-
deren Fällen wird das Prüfungsverfahren durch die 
Erklärung des Wehrpflichtigen ersetzt, daß er sich 
aus Gewissengründen der Beteiligung an jeder 
Waffenanwendung zwischen den Staaten widersetzt 
und deshalb den Kriegsdienst mit der Waffe ver-
weigert. Er hat dann Zivildienst zu leisten. Um die 
Zahl der verfügbaren Zivildienstplätze zu erhöhen, 
werden die Zivildienstausnahmen durch Ableistung 
anderer Dienste oder durch freiwillige Arbeitsver-
hältnisse erweitert. 

II. Im einzelnen 

Zu Artikel I (Änderung des Wehrpflichtgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 26) 

Absatz 1 enthält den Verzicht auf ein Prüfungsver

-

fahren bei Ungedienten. Er knüpft die Ersetzung der 

Wehrdienstpflicht durch die Zivildienstpflicht vor-
läufig an die Kriegsdienstverweigerungserklärung 
des Wehrpflichtigen (Satz 1), endgültig an den Be-
ginn des Zivildienstverhältnisses, die Annahme für 
den Zivildienst oder den Ablauf von zwei Jahren 
(Satz 2). Durch Satz 3 stellt er die dort aufgeführten 
Dienste und Tätigkeiten dem Zivildienst gleich. 

Absatz 2 ist die Ausnahme von Absatz 1. Er ver-
pflichtet die Bundesregierung in Satz 1 unter den 
dort genannten Voraussetzungen zum Erlaß der 
Rechtsverordnung. Durch sie hat die Bundesregie-
rung anzuordnen, daß alle ungedienten Wehrpflich-
tigen, deren Wehrdienstpflicht nicht bereits end-
gültig durch die Zivildienstpflicht ersetzt ist, nur 
dann Zivildienst anstelle des Wehrdienstes leisten, 
wenn sie einen darauf gerichteten Antrag gestellt 
und das Kriegsdienstverweigerungsrecht im Feststel-
lungsverfahren nach dem Zivildienstgesetz nachge-
wiesen haben. Satz 2 ermächtigt den Bundestag, 
innerhalb von sechs Wochen die Aufhebung der 
Rechtsverordnung zu verlangen. 

Zu Nummer 2 (§§ 26 a und 26 b) 

§ 26 a 

§ 26 a fordert in Absatz 1 von den darin bezeich-
neten Wehrpflichtigen grundsätzlich einen Antrag 
und den Nachweis des Kriegsdienstverweigerungs-
rechts im Feststellungsverfahren nach dem Zivil-
dienstgesetz. 

Absatz 2 läßt die Überführung des im Wehrdienst-
verhältnis stehenden Antragstellers in das Zivil-
dienstverhältnis wegen einer auf andere Weise nicht 
behebbaren unzumutbaren Härte des Waffendien-
stes ohne Feststellungsverfahren zu. Eine solche Re-
gelung liegt sowohl im Interesse der Einsatzbereit-
schaft der Bundeswehr als auch im Interesse des 
betroffenen Antragstellers. Mit der Überführung in 
den Zivildienst gilt seine Berechtigung zur Kriegs-
dienstverweigerung als festgestellt. 

§ 26 b 

§ 26 b Abs. 1 Satz 1 und 2 hält an der bisherigen 
Regelung des § 26 Abs. 2 Satz 1 und 4 fest. Insoweit 
unterwirft er die Erklärung den gleichen Vorschrif-
ten wie den Antrag. Darüber hinaus führt er einen 
Zwang zur Begründung des Antrags ein. § 26 b 
Abs. 1 Satz 3 bestimmt für den Fall der Rechtsver-
ordnung, daß die vor deren Inkrafttreten abgegebene 
Kriegsdienstverweigerungserklärung den Antrag er-
setzt, wenn der Wehrpflichtige sie innerhalb von 
drei Monaten nach dem Inkrafttreten der Rechtsver-
ordnung mit einer schriftlichen Begründung versieht. 
§ 26 b Abs. 1 Satz 4 sieht vor, daß Wehrpflichtige, 
die vor ihrer Einberufung eine Erklärung abgegeben 
oder einen Antrag gestellt haben, bis zur Entschei-
dung des Ausschusses nicht zum Wehrdienst heran-
gezogen werden. Gerade die Fälle, in denen in der 
Vergangenheit Einberufungen erfolgten, obwohl 
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eine rechtskräftige Entscheidung über das Kriegs-
dienstverweigerungsrecht noch nicht ergangen war, 
haben Anlaß zu besonderer Kritik gegeben. Sie be-
deuteten für die Betroffenen eine Härte, die durch 
militärische Erwägungen nicht geboten und nicht ge-
rechtfertigt ist. Eine entsprechende gesetzliche Re-
gelung ist deshalb erforderlich. 

In § 26 b Abs. 2 schreibt Satz 1 dem Kreiswehrersatz-
amt die Übersendung der Personalunterlagen der 
Kriegsdienstverweigerer an das Bundesamt für den 
Zivildienst vor und entspricht Satz 2 dem bisherigen 
§ 26 Abs. 7. 

Zu Nummer 3 (§ 29 Abs. 1 Nr. 6) 

Die Änderung ist eine Folge der Ersetzung des An-
erkennungsverfahrens durch ein Feststellungsver-
fahren. 

Zu Nummer 4 (§ 33) 

Die Änderungen sind Folgen der Übernahme des 
Verfahrens aus dem Wehrpflichtgesetz in das Zivil-
dienstgesetz. 

Zu Nummer 5 (§ 35) 

Die Änderungen sind Folgen der Übernahme des 
Verfahrens aus dem Wehrpflichtgesetz in das Zivil-
dienstgesetz. 

Zu Nummer 6 (§ 48) 

Zu Buchstabe a 

Die Einfügung berücksichtigt die mit einem Verzicht 
auf ein Prüfungsverfahren unvereinbaren Verhält-
nisse im Bereitschafts- oder Verteidigungsfall. 

Zu Buchstabe b 

Zu Buchstabe aa 

Die Änderung ist eine Folge der Einführung unter 
Buchstabe a. 

Zu Buchstaben bb 

Die Streichung ist eine Folge der Änderung unter 
Artikel 2 Nr. 25 Buchstabe b. 

Zu Nummer 7 (§ 50) 

Zu Buchstabe a 

Die Streichung ist eine Folge der Übernahme des 
Verfahrens aus dem Wehrpflichtgesetz in das Zivil-
dienstgesetz. 

Zu Buchstabe b 

Die Einfügung ist eine Folge der Einfügung des § 26 
Abs. 2. 

Zu Buchstabe c 

Die Anfügung ist wegen der Eilbedürftigkeit des Er-
lasses der Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 2 not-
wendig. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Zivildienstgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung der Bezeichnungen ist eine Folge der 
Umgestaltung des Anerkennungsverfahrens und 
der Einführung des Feststellungsverfahrens. 

Zu Nummer 2 (§§ 1 bis 1 c) 

Die Neufassung des ersten Abschnittes des Gesetzes 
ist Folge der Übernahme des Verfahrens aus dem 
Wehrpflichtgesetz. 

§ 1 

Die Vorschrift faßt die in den §§ 26 und 26 a des 
Wehrpflichtgesetzes enthaltenen Fälle des Entste-
hens der Zivildienstpflicht zusammen. 

§ 1a 

Die Vorschrift übernimmt die Regelung über die 
Ausschüsse für Kriegsdienstverweigerer aus dem 
Wehrpflichtgesetz. 

Absatz 1 Satz 1 legt die Entscheidungsbefugnis der 
Ausschüsse für Kriegsdienstverweigerer in den vom 
Wehrpflichtgesetz für ein Verfahren vorgesehenen 

Fällen fest. Aus Satz 2 ergibt sich die Zusammen

-

setzung der Ausschüsse. Die Vorsitzenden der Aus-
schüsse werden nicht mehr vom Bundesminister der 
Verteidigung, sondern vom Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung bestimmt. Im übrigen ent-
spricht die Zusammensetzung der Ausschüsse der 
Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse nach dem 
geltenden § 26 Abs. 3 des Wehrpflichtgesetzes. Satz 
3 und 4 entsprechen dem geltenden § 26 Abs. 3 Satz 
3 und 4 des Wehrpflichtgesetzes. 

Absatz 2 entspricht dem geltenden § 26 Abs. 3 
Satz 5 und 6 des Wehrpflichtgesetzes über die Wahl 
und die Heranziehung der ehrenamtlichen Beisitzer 
von Prüfungsausschüssen. 

Absatz 3 entspricht im wesentlichen dem geltenden 
§ 26 Abs. 5 des Wehrpflichtgesetzes. Die Bildung 
der Ausschüsse erfolgt durch das für die Ausführung 
des Zivildienstgesetzes zuständige Bundesamt für 
den Zivildienst. Dabei handelt es sich nicht um Un-
terbehörden, sondern lediglich um Außenstellen des 
Bundesamtes für den Zivildienst. 

Absatz 4 entspricht dem geltenden § 26 Abs. 6 
Satz 2 des Wehrpflichtgesetzes. 

Absatz 5 entspricht dem geltenden § 26 Abs. 8 des 
Wehrpflichtgesetzes. 

§ 1b 

Die Vorschrift regelt das Verfahren vor den Aus-
schüssen. 

Absatz 1 entspricht dem geltenden § 26 Abs. 4 Satz 2 
des Wehrpflichtgesetzes. 

Absatz 2 entspricht im wesentlichen dem geltenden 
§ 26 Abs. 6 des Wehrpflichtgesetzes. 



Drucksache 7/3730 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 

Absatz 3 regelt den Umfang der von dem Ausschuß 
vorzunehmenden Prüfung. Dieser muß ermitteln, oh 
die von dem Antragsteller getroffene Gewissensent-
scheidung ernst gemeint, also insbesondere nicht 
von sachfremden Motiven bestimmt ist. Zu den Vor-
aussetzungen für die Inanspruchnahme des Grund-
rechts auf Kriegsdienstverweigerung soll danach 
gehören, daß der Antragsteller seine Gewissensent-
scheidung nach seinem persönlichen Ausdrucksver-
mögen einleuchtend begründet. 

Absatz 3 Satz 2 sieht vor, daß in Zweifelsfällen dem 
Antragsteller die Berechtigung zur Kriegsdienstver-
weigerung nur versagt werden kann, wenn die Be-
rufung auf die Gewissensentscheidung nach seinem 
Gesamtverhalten nicht glaubhaft ist. Damit sollen 
Fehlentscheidungen, die in der Vergangenheit die 
Gewissensfreiheit der Betroffenen beeinträchtigten 
und mitunter zu tragischen Folgen führten, weitest-
gehend ausgeschlossen werden. Im Hinblick auf 
die im allgemeinen Teil der Begründung wiederge-
gebenen Erwägungen erscheint eine solche Rege-
lung unerläßlich. 

Absatz 4 Satz 1 bestimmt, daß die Entscheidung des 
Ausschusses grundsätzlich nur nach einer münd-
lichen Aussprache mit dem Antragsteller ergeht. 
Durch diese Aussprache, die für die Ermittlungen 
des Ausschusses große Bedeutung hat, soll sicher-
gestellt werden, daß Antragsteller mit mangelnder 
Ausdrucksfähigkeit nicht benachteiligt werden. Ein 
Absehen von der Aussprache kommt im Einverneh-
men mit dem Antragsteller in Fällen in Betracht, in 
denen auf Grund des sich aus den Akten ergebenden 
Sachverhalts die Ernsthaftigkeit der Berufung auf 
das Grundrecht aus Artikel 4 Abs. 3 GG unterstellt 
und die Feststellung der Voraussetzungen für die In-
anspruchnahme des Grundrechts getroffen werden 
kann. Ist dies nicht möglich, so muß die Aussprache 
erfolgen. 

Absatz 5 entspricht § 19 Abs. 4 des Wehrpflichtge-
setzes. Die Aufzählung der dort genannten Beispiel

-

fälle ist entbehrlich. 

Absatz 6 entspricht § 19 Abs. 6 Satz 1 und 3 des 
Wehrpflichtgesetzes. 

Absatz 7 bestimmt, daß die Entscheidung des Aus-
schusses in jedem Fall schriftlich ergehen und dem 
Antragsteller zuzustellen ist. Zusätzlich legt die 
Vorschrift fest, daß ablehnende Entscheidungen der 
Begründung bedürfen und nur auf gerichtlich nach-
prüfbare Tatsachen gestützt werden dürfen. Auf 
diese Weise wird die gerichtliche Überprüfung des 
Bescheides erleichtert. 

Absatz 8 entspricht § 19 Abs. 8 des Wehrpflichtge-
setzes. 

§1c 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden § 26 Abs. 6 
Satz 1 des Wehrpflichtgesetzes in Verbindung mit 
§ 19 Abs. 8 des Wehrpflichtgesetzes. 

Zu Nummern 3 und 4 

Die Änderungen sind eine Folge der Neufassung des 
ersten Abschnitts. 

Zu Nummer 5 (§ 2 Abs. 3) 

Die Streichung ist erforderlich, weil eine entspre

-

chende Regelung als § 26 Abs. 2 in das Wehrpflicht-
gesetz aufgenommen wird. 

Zu Nummer 6 (§ 9 Abs. 2) 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 7 (§ 12 Abs. 3) 

Die Änderung ist eine Folge der Ersetzung des An-
erkennungsverfahrens durch ein Feststellungsver-
fahren. 

Zu Nummer 8 (§ 13 Abs. 1) 

Die Änderung ist eine Folge der Neufassung des 
§ 24 Abs. 1. 

Zu Nummer 9 (§ 14 a Abs. 3) 

Die Änderung ist wegen der Neufestlegung der 
Dauer des Zivildienstes in § 24 Abs. 2 erforderlich. 

Zu Nummer 10 (§ 14 b) 

Die Vorschrift trägt einem Anliegen Rechnung, das 
insbesondere von der Aktionsgemeinschaft „Dienst 
für den Frieden" namens der ihr angeschlossenen 
Organisationen immer wieder vorgetragen worden 
ist. 

Die Anlehnung an die Regelung des § 14 a, wo-
nach Entwicklungshelfer nicht zum Zivildienst her-
angezogen werden, wenn sie zwei Jahre Entwick-
lungsdienst geleistet haben, soll auch ein zweijäh-
riger Dienst außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes, der das friedliche Zusammenleben 
der Völker fördern will, zur Nichtheranziehung zum 
Zivildienst führen. Kriegsdienstverweigerer erhalten 
damit die Möglichkeit, insbesondere bei Versöh-
nungsdiensten (z. B. Aktion Sühnezeichen, Eirene, 
Internationaler Diakonischer Jugendeinsatz, Welt-
friedensdienst e. V., Katholischer Bauorden) mitzu-
wirken. 

Zu Nummer 11 (§ 15 Abs. 1) 

Die Änderung ist wegen der Neufestlegung der 
Dauer des Zivildienstes in § 24 Abs. 2 erforderlich. 

Zu Nummer 12 (§ 15 a) 

Der geltende § 15 a gibt dem Bundesamt für den Zi-
vildienst die Möglichkeit, von der Heranziehung 
zum Zivildienst abzusehen, wenn der Kriegsdienst-
verweigerer aus Gewissensgründen gehindert ist, 
Zivildienst zu leisten, jedoch freiwillig in einem 
Arbeitsverhältnis mit üblicher Arbeitszeit in einer 
Kranken- oder Heil- oder Pflegeanstalt tätig ist oder 
tätig wird. Diese insbesondere für die Zeugen 
Jehovas geschaffene Möglichkeit eines freien Ar- 
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beitsverhältnisses soll durch die Neufassung des 
§ 15 a grundsätzlich allen Kriegsdienstverweigerern 
offenstehen. Damit wird dem immer wieder vorge-
tragenen Wunsch Rechnung getragen, sich für län-
gere Zeit freiwillig zu einer Tätigkeit im sozialen 
Bereich zu verpflichten. Um diese Verpflichtungs-
möglichkeit nicht auf den engen Bereich der Kran-
ken- oder Heil- oder Pflegeanstalten zu begrenzen, 
ist vorgesehen, daß der Kriegsdienstverweigerer das 
freie Arbeitsverhältnis in einer nach § 4 des Geset-
zes anerkannten Beschäftigungsstelle eingehen 
kann. Lediglich Kriegsdienstverweigerer, die sich in 
einer Ausbildung für eine Tätigkeit in einer solchen 
Beschäftigungsstelle befinden, sollen von der Rege-
lung ausgenommen sein. Ein Ausbildungsverhältnis 
dieser Art ist mit dem Zivildienstverhältnis nicht 
vergleichbar. 

Nach Absatz 2 darf das Bundesamt für den Zivil-
dienst den Kriegsdienstverweigerer, der bis zur Voll-
endung des 25. Lebensjahres nachweist, daß er zwei-
einhalb Jahre seiner Vollarbeit in einer anerkann-
ten Beschäftigungsstelle nachgegangen ist, nicht 
mehr zum Zivildienst einberufen. Eine Unterbre-
chung des Arbeitsverhältnisses, die der Kriegs-
dienstverweigerer nicht zu vertreten hat, soll für 
ihn keine nachteiligen Folgen haben. Die im Ar-
beitsverhältnis zurückgelegte Zeit soll deshalb auf 
den Zivildienst angerechnet werden. 

Absatz 3 ermächtigt die Bundesregierung, weitere 
Tätigkeitsbereiche im Rahmen dieses Gesetzes und 
die nähere Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses 
zu bestimmen. 

Zu Nummer 13 (§ 19) 

Zu Buchstabe a 

Der neue Satz 2 des § 19 Abs. 1 soll sicherstellen, 
daß die Kriegsdienstverweigerer bei der Heran-
ziehung zum Zivildienst gleichmäßig behandelt wer-
den. Damit wird insbesondere ausgeschlossen, daß 
Kriegsdienstverweigerer mit bestimmten Berufen, 
die für eine Tätigkeit im Zivildienst besonders vor-
teilhaft sind, vor anderen Zivildienstleistenden ein-
berufen werden. 

Der neue Satz 2 des § 19 Abs. 1 entspricht im we-
sentlichen dem geltenden Recht, berücksichtigt aber 
die Ersetzung des Anerkennungsverfahrens durch 
ein Feststellungsverfahren. 

Zu Buchstabe b 

Wie der geltende § 19 Abs. 2 schafft die Vorschrift 
die Voraussetzung für den unmittelbaren Übergang 
vom Wehrdienst zum Zivildienst. Im Gegensatz zum 
geltenden Recht soll die Umwandlung jedoch nicht 
nur in den Fällen möglich sein, in denen die Berech-
tigung des Soldaten, den Kriegsdienst mit der Waffe 
zu verweigern, in einem Verfahren unanfechtbar 
festgestellt worden ist, sondern auch dann, wenn der 
Dienst mit der Waffe für Soldaten eine unzumutbare 
und auf andere Weise nicht behebbare Härte be-
deuten würde. Ferner legt die Vorschrift fest, daß 
die Umwandlung des Wehrdienstverhältnisses in 
ein Zivildienstverhältnis erfolgen muß, wenn seit 
Eingang des Antrages auf Feststellung der Berech

-

tigung, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verwei-
gern (§ 26 a Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes), drei 
Monate vergangen sind. In diesem Fall wird der 
Soldat mit der Überführung in den Zivildienst als 
Kriegsdienstverweigerer anerkannt, ohne daß es 
einer Fortführung des Feststellungsverfahrens be-
darf. Eine übermäßig lange Dauer des Verfahrens 
wird damit in diesen Fällen ausgeschlossen. Eine 
Umwandlung ist nur dann nicht möglich, wenn der 
Ausschuß in dem Verfahren nach den §§ 1 a bis 1 c 
den Antrag des Soldaten abgelehnt hat oder der 
Ausschuß eine Entscheidung aus Gründen nicht 
treffen konnte, die der Soldat zu vertreten hat. 

Zu Nummer 14 (§ 22) 

Ein auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung 
eines freiwilligen sozialen Jahres abgeleisteter 
Dienst wird derzeit nicht auf den Zivildienst ange-
rechnet. Es gibt eine Anzahl von Kriegsdienstver-
weigerern, die beide Dienste nacheinander leisten. 
In Zukunft sollen deshalb sechs Monate eines für 
die Dauer von zwölf zusammenhängenden Monaten 
geleisteten freiwilligen sozialen Jahres auf den Zi-
vildienst angerechnet werden. 

Zu Nummer 15 (§ 23) 

Zu Buchstabe a 

Zu Buchstaben aa und bb 

Die Änderungen sind redaktioneller Art. 

Zu Buchstabe cc 

Die Änderung ist wegen der Neufassung des § 24 
Abs. 1 erforderlich. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung ist wegen der Neufestlegung der 
Dauer des Zivildienstes in § 24 Abs. 2 erforder-
lich. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 16 (§ 24) 

Zu Buchstabe a 

Satz 1 und 2 Nr. 2 des neuen § 24 Abs. 1 entspre-
chen dem derzeit geltenden § 24 Abs. 1 Satz 1 und 2. 
Durch .die Neueinfügung der Nummer 1 wird 
sichergestellt, daß Wehrpflichtige, die wegen ihrer 
beruflichen Ausbildung während des Grundwehr-
dienstes vorwiegend militärfachlich verwendet wor-
den wären und deshalb bis zum Ende ihrer berufli-
chen Ausbildung vom Wehrdienst zurückgestellt 
worden waren (z. B. Ärzte), auch dann noch zum 
Zivildienst herangezogen werden können, wenn sie 
nach Vollendung des 28. Lebensjahres den Kriegs-
dienst mit der Waffe verweigern. 

Zu Buchstabe b 

Die Dauer des Zivildienstes muß den aus der Dauer 
des Wehrdienstes folgenden zeitlichen Belastungen 
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angepaßt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
Wehrdienstpflichtige zunächst für 15 Monate zum 
Grundwehrdienst herangezogen werden. Unmittel-
bar nach ihrer Entlassung aus dem Grundwehrdienst 
unterliegen sie auf Grund des Neunten Gesetzes 
zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes vom April 
1975 in den folgenden 12 Monaten einer Verfügungs-
bereitschaft. Ferner sind Wehrdienstpflichtige ver-
pflichtet, Wehrübungen zu leisten. Eine einzelne 
Wehrübung kann bis zu drei Monaten dauern. Die 
Gesamtdauer der Wehrübungen beträgt für Mann-
schaften bis zu neun Monaten. Sind die Wehrübun-
gen von der Bundesregierung als Bereitschaftsdienst 
angeordnet worden, so müssen sie sogar unbefristet 
geleistet werden. Zu berücksichtigen ist auch, daß 
der Wehrdienstpflichtige zu einem für ihn nicht vor-
hersehbaren Zeitpunkt zu Wehrübungen einberufen 
werden kann und dadurch in ganz anderer Weise als 
der Zivildienstpflichtige in seinen persönlichen Pla-
nungen beeinträchtigt werden kann. 

All diese Belastungen des Wehrdienstpflichtigen er-
fordern einen angemessenen Ausgleich für den Zi-
vildienstleistenden. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 17 (§ 27) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift sieht während der Dauer eines Ar-
beitskampfes, durch den die Beschäftigungsstelle un-
mittelbar betroffen ist, ein Ruhen der Dienstpflicht 
vor. Sie schließt damit ein Einwirken des Zivildien-
stes in den durch Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz ge-
schützten Bereich aus. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung ist erforderlich, weil durch das Dritte 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den zivilen 
Ersatzdienst vom 25. Juni 1973 im Zivildienstgesetz 
der Begriff „Einrichtungen" durch den Begriff „Be-
schäftigungsstellen" ersetzt worden ist. 

Zu Nummer 18 (§ 40 Abs. 2) 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 19 (§ 43 Abs. 1) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung ist eine Folge der Ersetzung des An-
erkennungsverfahrens durch ein Feststellungsver-
fahren. 

Zu Nummer 20 (§ 44 Abs. 2) 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 21 (§ 72 Abs. 1) 

Die Vorschrift legt fest, daß gegen Bescheide der 
Ausschüsse für Kriegsdienstverweigerer der Wider-
spruch nicht gegeben ist. Damit entfällt die Prüfungs-
kammer als zweite Instanz. Gegen den Bescheid des 
Ausschusses für Kriegsdienstverweigerer kann der 
Wehrpflichtige Anfechtungsklage beim zuständigen 
Verwaltungsgericht erheben. 

Zu Nummer 22 (§ 74 Abs. 2) 

Die Verantwortung für die Einsatzbereitschaft der 
Streitkräfte trägt der Bundesminister der Verteidi-
gung. Er hat deshalb ein berechtigtes Interesse dar-
an, daß die Feststellung der Berechtigung, den 
Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften erfolgt. Dies 
wird dadurch sichergestellt, daß gegen den Bescheid 
des Ausschusses für Kriegsdienstverweigerer auch 
der Bundesminister der Verteidigung Anfechtungs-
klage erheben kann. 

Zu Nummer 23 (§ 75 Abs. 1) 

Die Änderung ist eine Folge der Übernahme des 
Verfahrens aus dem Wehrpflichtgesetz in das Zivil-
dienstgesetz. 

Zu Nummer 24 (§ 76) 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung 
des Volljährigkeitsalters vom 31. Juli 1974 am 1. Ja-
nuar 1975 tritt die Volljährigkeit mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres und damit mit dem Beginn der 
Wehrpflicht ein. Rechte des gesetzlichen Vertreters 
stehen damit nicht mehr in Rede. 

Zu Nummer 25 (§ 79) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung ist eine Folge der Ersetzung des An-
erkennungsverfahrens durch ein Feststellungsver-
fahren. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung ist eine Folge der Neufassung des 
§ 15 a. 

Zu Artikel 3 (Übergangsvorschriften) 

Zu § 1 

Die Vorschrift legt fest, daß die darin bezeichneten 
Wehrpflichtigen, die vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienst-
verweigerer gestellt haben, über den noch nicht un-
anfechtbar entschieden ist, entsprechend der in § 26 a 
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Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes vorgesehenen Re-
gelung zu ihrer Freistellung vom Wehrdienst grund-
sätzlich den Nachweis des Rechts auf Kriegsdienst-
verweigerung im Feststellungsverfahren nach dem 
Zivildienstgesetz führen müssen. 

Nummer 1 Satz 1 bestimmt, daß Anträge der von 
der Vorschrift erfaßten Personen als Anträge im 
Sinne des § 26 a Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes gel-
ten und in dem Verfahren nach den §§ 1 a bis 1 c 
des Zivildienstgesetzes abzuwickeln sind. Dies be-
deutet nicht, daß das Verfahren noch einmal von 
vorn durchzuführen ist. So kann z. B. das Verwal-
tungsgericht in einem wegen Ablehnung der Aner-
kennung als Kriegsdienstverweigerer noch anhän-
gigen Rechtsstreit unter Zugrundelegung der in § 1 b 
Abs. 3 des Zivildienstgesetzes für die Feststellung 
des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung enthalte-
nen materiellen Voraussetzungen in der Sache ent-
scheiden, ohne daß es vorher einer Entscheidung 
durch den Ausschuß für Kriegsdienstverweigerer be-
darf. Durch Satz 2 wird sichergestellt, daß das 
Dienstverhältnis eines Soldaten drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes in ein Zivildienstver-
hältnis umzuwandeln ist, es sei denn, daß der Aus-
schuß für Kriegsdienstverweigerer den Antrag ab-
gelehnt hat oder es zu einer Entscheidung des Aus-
schusses aus Gründen, die der Antragsteller zu ver-
treten hat, nicht gekommen ist. 

Nach Nummer 2 werden Entscheidungen der Prü-
fungsausschüsse und der Prüfungskammern für 
Kriegsdienstverweigerer sowie der Verwaltungsge-
richte, die die Anerkennung als Kriegsdienstverwei-
gerer aussprechen, mit Inkrafttreten dieses Gesetzes 
unanfechtbar. In solchen Fällen noch anhängige 
Rechtsstreitigkeiten vor Verwaltungsgerichten sind 
damit erledigt. 

Nummer 3 gibt dem Antragsteller die Möglichkeit, 
gegen einen ergangenen ablehnenden Bescheid des 
Prüfungsausschusses oder der Prüfungskammer für 
Kriegsdienstverweigerer Anfechtungsklage beim 
Verwaltungsgericht zu erheben. Er umfaßt die Fälle, 
in denen die Widerspruchsfrist gegen einen ableh-
nenden Bescheid des Prüfungsausschusses noch 
läuft und der Widerspruch noch nicht erhoben ist, 
und die Fälle, in denen Widerspruch gegen einen 
solchen Bescheid des Prüfungsausschusses eingelegt 
ist, sowie die Fälle, in denen die Frist für die An-
fechtungsklage gegen einen ablehnenden Bescheid 
des Prüfungsausschusses und der Prüfungskammer 
noch läuft und diese Klage noch nicht eingereicht 
worden ist. Der Antragsteller ist über die Klage-
möglichkeit und darüber zu belehren, daß die 
Klage nach Ablauf von drei Monaten nach Zugang 
der Belehrung ausgeschlossen ist. 

Zu § 2  

Die Vorschrift enthält entsprechend der in § 26 
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes vorgesehenen Rege-
lung den Verzicht auf ein Prüfungsverfahren für 
Wehrpflichtige, die vor ihrer Einberufung oder 
schriftlichen Benachrichtigung, daß sie als Ersatz 
für Ausfälle kurzfristig einberufen werden können, 

sowie vor Inkrafttreten dieses Gesetzes einen An-
trag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer 
gestellt haben, über den noch nicht unanfechtbar 
entschieden ist. Sie regelt nicht nur die Fälle, in 
denen bei diesem Personenkreis überhaupt noch 
keine Entscheidung des Prüfungsausschusses ergan-
gen ist, sondern insbesondere auch die Fälle, in 
denen eine ablehnende, jedoch nicht unanfechtbare 
Entscheidung durch den Prüfungsausschuß oder die 
Prüfungskammer erfolgte. Sind in den von der Vor-
schrift umfaßten Fällen Rechtsstreitigkeiten vor den 
Verwaltungsgerichten anhängig, so sind sie erledigt. 

Zu § 3 

Die Vorschrift enthält die erforderliche Regelung 
über die außergerichtlichen Kosten und über die 
Gerichtskosten in Rechtsstreitigkeiten, die auf 
Grund der Regelungen in den §§ 1 und 2 erledigt 
sind. 

Zu § 4 

Mit der Regelung wird sichergestellt, daß aner-
kannte Kriegsdienstverweigerer, die gemäß § 15 a 
Abs. 1 des Zivildienstgesetzes in der bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung frei-
willig in einem Arbeitsverhältnis mit üblicher 
Arbeitszeit in einer Kranken-, Heil-   und Pflege-
anstalt tätig geworden sind und deshalb nicht zum 
Zivildienst herangezogen wurden, nicht mehr zum 
Zivildienst einberufen werden, wenn sie bis zum 
25. Lebensjahr nachweisen, daß sie zweieinhalb 
Jahre in diesem Arbeitsverhältnis tätig waren. 

Zu § 5 

Die Vorschrift bestimmt, daß Kriegsdienstverwei-
gerer, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zum 
Zivildienst einberufen worden sind, nicht 18 Mo-
nate, sondern — wie bisher — 16 Monate Zivil-
dienst leisten müssen. 

Zu Artikel 4 (Weitergeltung anderer Vorschriften) 

Die Vorschrift sieht übergangsweise die Anwen-
dung der auf Grund des § 22 des Wehrpflichtgeset-
zes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Fassung erlassenen entsprechenden Vor-
schriften der Musterungsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. März 1975 vor. 

Zu Artikel 5 (Bereinigung anderer Vorschriften) 

Die Ersetzung der Bezeichnungen „anerkannter 
Kriegsdienstverweigerer" und „anerkannte Kriegs-
dienstverweigerer" durch die Bezeichnung „Kriegs-
dienstverweigerer" macht eine Änderung der ent-
sprechenden Bezeichnungen in anderen Vorschrif-
ten erforderlich. 
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Zu Artikel 6 (Neufassung von Gesetzen) 

Durch dieses Gesetz werden zahlreiche Vorschrif-
ten des Wehrpflichtgesetzes und des Zivildienst-
gesetzes geändert oder neu eingefügt. Es ist daher 
angezeigt, den Bundesminister der Verdeidigung 
und den Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung zu ermächtigen, den Wortlaut des Wehr-
pflichtgesetzes bzw. des Zivildienstgesetzes neu 
bekanntzumachen. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift bestimmt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes. 


